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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

In der Frühjahrssession 2017 behandelte der Ständerat als Erstrat die Initiative zur
Abschaffung der Billag-Gebühren. Diese fand in der kleinen Kammer kaum Anklang, was
Beat Vonlanthen (cvp, FR) mit den Worten beschrieb: „‚No Billag‘ ist ein absolutes No-
go.“ Mit einem weiteren Wortspiel fassten mehrere Ständeräte die Stossrichtung der
Debatte zusammen: „‚No Billag‘ heisst ‚No SRG‘“, betonten Konrad Graber (cvp, LU),
Joachim Eder (fdp, ZG) und Olivier Français (fdp, VD). Entsprechend stand die SRG im
Zentrum der folgenden Wortmeldungen. Neben Argumenten bezüglich des Nutzens der
SRG für die demokratische Meinungsbildung und den Zusammenhalt der Willensnation
Schweiz betonten die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter insbesondere die
Relevanz der SRG, aber auch der kleinen Lokalradios oder der regionalen
Fernsehsender, für die Randregionen und die sprachlichen Minderheiten. So könnten
die Aufgaben des Service public im Allgemeinen und der SRG im Speziellen in den
Zentren zwar durchaus durch den freien Markt übernommen werden, in den
Randregionen sei dies jedoch nicht möglich – wie zum Beispiel Hans Wicki (fdp, NW),
Josef Dittli (fdp, UR), aber auch Doris Leuthard betonten. Als wichtigen Aspekt
erachteten die Ständerätinnen und Ständeräte auch die indirekte Förderung der
Presse, da durch eine werbefinanzierte SRG der Werbemarkt der Presse
zusammenbrechen würde. Gleichzeitig wurde aber auch darauf verwiesen, dass die
Marktmacht der SRG nicht unterschätzt werden dürfe und dass verschiedene
Leistungen ohne die starke Stellung der SRG auch von Privaten erbracht werden
könnten. Josef Dittli betonte, dass auch in Zukunft diskutiert werden müsse, welche
Leistungen die SRG erbringen solle und welche nicht. Stefan Engler (cvp, GR) ergänzte,
dass es sich ein öffentliches Medienhaus wie die SRG nicht leisten könne, „den Privaten
jeglichen Freiraum oder sogar die Luft zum Atmen zu nehmen.“ Dennoch liess keine der
Wortmeldungen Zweifel daran aufkommen, dass der Ständerat der Empfehlung des
Bundesrates folgen und die Initiative zur Ablehnung empfehlen würde – was er
anschliessend auch stillschweigend tat. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2018 beriet der Ständerat eine Motion Candinas (cvp, GR), die
Subventionen an Berg- und Randregionen von der Vergütungspflicht befreien wollte.
In der Wintersession 2016 hatte sich der Nationalrat auf Anraten des Bundesrates dazu
entschlossen, eine abgeänderte Version der Motion anzunehmen, gemäss welcher
Subventionen zur Archivierung der Programme, zur Förderung der Errichtung von
Sendernetzen aufgrund Einführung neuer Verbreitungstechnologien sowie zur
Aufbereitung von Sendungen für Personen mit Hörbehinderung nicht mehr länger als
vergütungspflichtige Einnahmen gelten sollten. Hingegen würden Einnahmen aus dem
Gebührenanteil nach wie vor in die Berechnung der Höhe der urheberrechtlich
geschuldeten Vergütung einfliessen und nicht – wie vom Motionär verlangt – ebenfalls
davon ausgenommen werden. Mit 6 zu 4 Stimmen beschloss die KVF-SR, ihrem Rat zu
beantragen, der Version des Nationalrats zu folgen. Die Mehrheit der zuständigen
Kommission hielt die abgeänderte Motion für einen austarierten Kompromiss zwischen
dem Anspruch auf Schutz geistigen Eigentums und der Sicherstellung der
Informationsversorgung in Rand- und Bergregionen. Dem Ständerat lag ferner ein von
SP- und FDP-Vertretern gestützter Minderheitsantrag vor, der das Anliegen zur
Ablehnung empfahl und es der Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger
von Musik (SUISA) und den privaten Radios überlassen wollte, die Vergütungspflicht zu
regeln. Zudem sei durch einen Anhang zum gemeinsamen Tarif S unterdessen eine
Forderung der Motion bereits erfüllt worden (Ausnahme der Subventionierung für
Umstellung auf DAB+). Im Rat legte Minderheitssprecherin Savary (sp, VD) ihre
Interessenbindung als Vorstandsmitglied der SUISA offen und beteuerte die Wichtigkeit
der Einnahmen aus der Vergütungspflicht gerade für lokale Künstler, weswegen diese
Einnahmen nicht zu schmälern seien. Gleichzeitig zeigte sie auch Verständnis für die
schwierige Situation der Radiostationen in Randregionen und beteuerte, diese
ansonsten immer zu unterstützen. Unterstützt wurde die Minderheitssprecherin von
Anita Fetz (sp, BS) und Ruedi Noser (fdp, ZH), die beide betonten, keinerlei
Interessenbindungen in der Musikbranche zu haben. Zum Schluss entschied der
Ständerat mit 21 zu 22 Stimmen (ohne Enthaltungen) denkbar knapp zu Gunsten der

MOTION
DATUM: 13.06.2018
MARLÈNE GERBER
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Kommissionsminderheit und erledigte den Vorstoss durch Ablehnung. 2

Die SRG-Produktionsstandorte im Gesetz festschreiben wollte die parlamentarische
Initiative Vonlanthen (cvp, FR), die das Plenum des Ständerates in der Sommersession
2019 beschäftigte. Die Kommission hatte beantragt, der Initiative keine Folge zu geben,
wie es ihr Sprecher Janiak (sp, BL) im Rat abermals bekräftigte. Im Anschluss an diese
Erklärung entwickelte sich eine umfassende und lange Debatte – der Ständerat hielt
sich über zwei Stunden mit dem Geschäft auf –, die zahlreiche Argumente für und
wider die Initiative hervorbrachte. Letztlich zeichnete sich ab, dass sich eine Mehrheit
der Ständerätinnen und Ständeräte mit dem ökonomisch motivierten
Standortentscheid der SRG-Leitung abfinden würde und sich aus dem operativen
Geschäft des Unternehmens heraushalten wollte. Stellvertretend für diese Position gab
etwa Konrad Graber (cvp, LU) zu Protokoll, dass der Ständerat nicht zu einem «Super-
Verwaltungsrat» gemacht werden dürfe. Die Diskussion deutete mit zunehmendem
Fortschritt auf eine recht deutliche Ablehnung der Initiative hin. Dieser kam jedoch
Initiant Vonlanthen zuvor, indem er seinen Vorstoss zurückzog. Dies wiederum stiess
Claude Janiak etwas sauer auf. Er war der Meinung, dass die Debatte zu einem Ende
und einer Abstimmung gebracht werden solle und dass eine bereits früher gefasste
Absicht, die Initiative zurückzuziehen, eingangs der Diskussion hätte geäussert werden
sollen. Der Entscheid führte auch zu Unsicherheit: Ständerat Eder (fdp, ZG) wollte
gleichwohl eine Abstimmung veranlassen, was jedoch das Geschäftsreglement nicht
vorsah. So endete eine langwierige Auslegeordnung zur Frage der SRG-
Produktionsstandorte vorerst im Nichts. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Presse

Im März 2019 behandelte der Ständerat als Zweitrat die Motion der WAK-NR, mit der
der Bundesrat beauftragt werden sollte, für Preissenkungen bei ausländischen
Zeitschriften in der Schweiz zu sorgen. Mit dem mit 10 zu 3 Stimmen gefassten
Entscheid schloss sich die WAK-SR dem Bundesrat an, der sich bereits nach der
Einreichung des Vorstosses gegen diesen ausgesprochen hatte. Auch argumentativ
blieb die ablehnende Kommissionsmehrheit auf der Linie des Bundesrates und teilte
die Meinung, dass regulierende Eingriffe bei den Zeitschriftenpreisen nicht mit der
Wirtschaftsfreiheit vereinbar seien. Zudem müsse beachtet werden, dass die Verlage
auch Risiken zu tragen hätten, beispielsweise für nicht verkaufte Magazine. Letztlich
fehle auch die verfassungsrechtliche Grundlage, so einen Mechanismus überhaupt
einführen zu können. Eine Kommissionsminderheit war hingegen der Ansicht, dass die
Preisunterschiede gegenüber dem Ausland zu hoch seien, um lediglich durch
unterschiedliche Kosten gerechtfertigt werden zu können, und dass mit den
Aufschlägen die inländische Kaufkraft missbräuchlich ausgenutzt werde. Sie empfahl
deswegen, den Vorstoss zu überweisen.

Die Mehrheit der Ständerätinnen und Ständeräte teilte letztere Meinung nicht. Mit 28 zu
13 Stimmen und einer Enthaltung verwehrte sie dem Anliegen ihre Unterstützung. Als
vehemente Befürworterin zeigte sich Anita Fetz (sp, BS), die von einem Missstand
sprach, der zu beheben sei; die Preispolitik sei «schlicht unanständig». Gleichzeitig
beklagte sie die passive Haltung der WEKO und des Preisüberwachers, jedoch auch des
Bundesrates, der sich – trotz wiederholter Vorstösse zum gleichen Thema – gegen eine
Lösungssuche sperre. Dass man nichts unternehme, liess Bundesrat Parmelin nicht
gelten. Dass die WEKO bis anhin nicht interveniert habe, hänge mit der Tatsache
zusammen, dass keine Gesetzesverstösse eingetreten seien. Weder die WEKO noch der
Preisüberwacher hätten daher die Kompetenz gehabt, in diesem Bereich aktiv zu
werden. Im Übrigen spielte er den Ball dem Parlament zurück, das seinerseits
entsprechende frühere Geschäfte abgelehnt habe. 4

MOTION
DATUM: 11.03.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB SR, 2017, S. 139 ff.; AZ, Lib, 8.3.17; BZ, BaZ, LZ, Lib, NZZ, 9.3.17
2) AB SR, 2018, S. 547 ff.; Bericht KVF-SR vom 30.4.18
3) AB SR, 2019, S. 366 ff.; LT, TA, 12.6.19
4) AB SR, 2019, S. 103 ff.; Bericht WAK-SR vom 14.1.19
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